
Zusatzbogen zum Personalblatt 
(Beamtinnen/Beamte) 

Hatten Sie innerhalb der letzten zwei Jahre vor dem 3. Oktober 1990 Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der 
ehemaligen DDR? 

ja, Anschrift ________________________________________________________________ 

nein 

Falls die vorstehende Frage mit „ja“ beantwortet worden ist, geben Sie bitte folgende Auskünfte: 

1. Hatten Sie innerhalb Ihrer beruflichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit solche Aufgaben zu erfüllen, die gegen die 
Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben, so dass Sie insbesondere in dieser Tätigkeit 
die im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 gewährleisteten 
Menschenrechte oder die in der Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 enthaltenen 
Grundsätze – Auszug im Anhang – verletzt haben? 

□ ja □ nein

Falls ja, kurze Erläuterung: 

2. Sind Sie für das frühere Ministerium für Staatssicherheit/für das Amt für nationale Sicherheit oder für eine der 
Untergliederungen dieser Ämter oder vergleichbare Institutionen tätig gewesen? 

□ ja □ nein

Falls ja, in welcher Weise/Funktion? 

 vom bis zum 

Haben Sie finanzielle Zuwendungen von einer der genannten Stellen erhalten? 

□ ja □nein

Haben Sie eine Verpflichtungserklärung zur Zusammenarbeit mit einer der genannten Stellen unterschrieben? 

□ja □nein

Falls ja, nähere Angaben: 

Haben Sie Ihren Wehrdienst bei einer der genannten Stellen abgeleistet? 

□ ja □ nein

Falls ja, nähere Angaben über Zeitraum, Funktion, örtlichen Einsatz, Aufgaben: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Zutreffendes bitte ankreuzen ! 
Fin 761 - Zusatzbogen Personalblatt - (Stand: 11/2013) Bitte wenden! 

Name, Vornamen geboren am 



 
3.1 Haben Sie vor dem 9. November 1989 Funktionen oder Mandate in einer der folgenden Organisationen innegehabt? 

(Anzugeben sind alle Funktionen/Mandate; nicht gefragt ist nach der einfachen Mitgliedschaft!) 

□ ja □ nein 

□ SED □ andere Blockpartei 
 
Falls ja, welche Funktionen haben Sie jeweils innegehabt (mit Angaben der Zeiträume)? 

 
3.2 

 
Hatten Sie vor dem 9. November 1989 in einer Massenorganisation/gesellschaftlichen Organisation eine Funktion 
oberhalb der Basis-/Grundorganisation inne? (z. B. eine herausgehobene Funktion im Betrieb oder in der Verwaltung)? 
 

□ ja □ nein 
 
Falls ja, in welcher Organisation hatten Sie welche Funktionen inne (mit Angabe der Zeiträume)? 

 
3.3 

 
Hatten Sie ein Mandat in der Volkskammer, in der Stadtverordnetenversammlung/in Bezirkstagen, in (Stadt-) 
Bezirksversammlungen/in Kreistagen oder in Gemeindetagen oder eine ähnlich herausgehobene sonstige Funktion 
im System der ehemaligen DDR inne? 
 

□ ja □ nein 
 
Falls ja, welche Funktionen haben Sie innegehabt (mit Angabe der Zeiträume)? 

 
3.4 

 
Gehörten Sie in Ihrer Berufstätigkeit zum Nomenklaturkader oder den entsprechenden Nachwuchskadern? 
 

□ ja □ nein 
 
Falls ja, in welcher beruflichen Tätigkeit (mit Angabe der Zeiträume)? 

 
Ich versichere nach bestem Wissen und Gewissen, vorstehende Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben. 
Es ist mir bekannt, dass falsche Angaben die Rücknahme der Ernennung nach sich ziehen können. 
 
 
Berlin, den _________________________________ 
 
 
 
 

_______________________________ 
(Vor- und Zuname, ggf. Geburtsname) 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 



 
 

 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte1 

Vom 10. Dezember 1948 
Präambel 

Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen 
Familie innenwohnenden Würde und ihrer gleichen und 
unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der 
Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet, 
da Verkennung und Missachtung der Menschenrechte zu Akten 
der Barbarei führten, die das Gewissen der Menschheit tief 
verletzt haben, und da die Schaffung einer Welt, in der den 
Menschen, frei von Furcht und Not, Rede- und Glaubensfreiheit 
zuteil wird, als das höchste Bestreben der Menschheit 
verkündet worden ist, 
da es wesentlich ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft 
des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht zum Aufstand 
gegen Tyrannei und Unterdrückung als letztem Mittel 
gezwungen wird, 
da es wesentlich ist, die Entwicklung freundschaftlicher 
Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern, 
da die Völker der Vereinten Nationen in der Satzung ihren 
Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde 
und den Wert der menschlichen Person und an die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und 
beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere 
Lebensbedingungen bei größerer Freiheit zu fördern, 
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in 
Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen die allgemeine 
Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten durchzusetzen, 
da eine gemeinsame Auffassung über diese Rechte und 
Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung 
dieser Verpflichtung ist, 

verkündet 
die G e n e r a l v e r s a m m l u n g   

d i e  v o r l i e g e n d e  a l l g e m e i n e  E r k l ä r u n g   
d e r  M e n s c h e n r e c h t e 

 
als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemein- 
same Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der 
Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und 
sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung 
dieser Rechte und Freiheiten zu fördern und durch 
fortschreitende Maßnahmen im nationalen und internationalen 
Bereiche ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und 
Verwirklichung bei der Bevölkerung sowohl der 
Mitgliedstaaten wie der ihrer Oberhoheit unterstehenden 
Gebiete zu gewährleisten. 
Art. 1 Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt 
und sollten einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. 
Art. 2 Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeine 
Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, 
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, 
nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder 
sonstigen Umständen. 
Weiter darf keine Unterscheidung gemacht werden auf Grund 
der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des 
Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, ohne 
Rücksicht darauf, ob es unabhängig ist, unter Treuhandschaft 
steht, keine Selbstregierung besitzt oder irgendeiner anderen 
Beschränkung seiner Souveränität unterworfen ist. 
Art. 3 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und 
Sicherheit der Person. 
Art. 4 Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten 
werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren 
Formen verboten. 
Art. 5 Niemand darf der Folter oder grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
unterworfen werden. 

 
1 Am 10. 12. 1948 genehmigte und verkündete die Generalversammlung der Ver-

einten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Im Anschluss an diesen 
historischen Vorgang ersuchte die Versammlung den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen um „denkbar weiteste Verbreitung der Erklärung und zu diesem Zweck um 
ihre Veröffentlichung und Verteilung nicht nur in den Amtssprachen, sondern auch, 
unter Anwendung aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel, in möglichst allen anderen 
Sprachen“. – Den offiziellen Wortlaut findet man in den Texten der fünf Amtssprachen 
der Vereinten Nationen: chinesisch, englisch, französisch, russisch und spanisch. – Der 
vorstehende Text ist die in Deutschland gebilligte Fassung. 

Art. 6 Jeder Mensch hat überall Anspruch auf Anerkennung als 
Rechtsperson. 
Art. 7 Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich und haben 
ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das 
Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede 
unterschiedliche Behandlung, welche die vorliegende 
Erklärung verletzen würde, und gegen jede Aufreizung zu einer 
derartigen unterschiedlichen Behandlung. 
Art. 8 Jeder Mensch hat Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz 
vor den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen alle 
Handlungen, die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem 
Gesetz zustehenden Grundrechte verletzen. 
Art. 9 Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft 
gehalten oder des Landes verwiesen werden. 
Art. 10 Jeder Mensch hat in voller Gleichberechtigung 
Anspruch auf ein der Billigkeit entsprechendes und öffentliches 
Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht, 
das über seine Rechte und Verpflichtungen oder über 
irgendeine gegen ihn erhobene strafrechtliche Beschuldigung 
zu entscheiden hat. 
Art. 11 (1) Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung 
beschuldigt wird, ist so lange als unschuldig anzusehen, bis 
seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem alle für 
seine Verteidigung nötigen Voraussetzungen gewährleistet 
waren, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist. 
(2) Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlassung 
verurteilt werden, die im Zeitpunkt, da sie erfolgte, auf Grund 
des nationalen oder internationalen Rechts nicht strafbar war. 
Desgleichen kann keine schwerere Strafe verhängt werden als 
die, welche im Zeitpunkt der Begehung der strafbaren 
Handlung anwendbar war. 
Art. 12 Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein 
Privatleben, seine Familie, sein Heim oder seinen Briefwechsel 
noch Angriffen auf seine Ehre und seinen Ruf ausgesetzt 
werden. Jeder Mensch hat Anspruch auf rechtlichen Schutz 
gegen derartige Eingriffe oder Anschläge. 
Art. 13 (1) Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und 
freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb eines Staates. 
(2) Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschließlich 
seines eigenen, zu verlassen sowie in sein Land 
zurückzukehren.  
Art. 14 (1) Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor 
Verfolgungen Asyl zu suchen und zu genießen. 
(2) Dieses Recht kann jedoch im Falle einer Verfolgung wegen 
nichtpolitischer Verbrechen oder wegen Handlungen, die gegen 
die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen, 
nicht in Anspruch genommen werden. 
Art. 15 (1) Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Staatsangehö-
rigkeit. 
(2) Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich 
entzogen noch ihm das Recht versagt werden, seine 
Staatsangehörigkeit zu wechseln. 
Art. 16 Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne 
Beschränkung durch Rasse, Staatsbürgerschaft oder Religion 
das Recht, eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen. 
Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei 
deren Auflösung gleiche Rechte. 
(2) Die Ehe darf nur auf Grund der freien und vollen Willens- 
einigung der zukünftigen Ehegatten geschlossen werden. 
(3) Die Familie ist die natürliche und grundlegende Einheit der 
Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft 
und Staat. 
Art. 17 (1) Jeder Mensch hat allein oder in Gemeinschaft mit 
anderen Recht auf Eigentum. 
(2) Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden. 
Art. 18 Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit, seine 
Religion oder seine Überzeugung zu wechseln, sowie die 
Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung allein oder in 
Gemeinschaft mit anderen, in der Öffentlichkeit oder privat, 
durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Vollziehung von 
Riten, zu bekunden. 
Art. 19 Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung; dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unange- 
fochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen 
Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, 
zu empfangen und zu verbreiten. 
Art. 20 (1) Jeder Mensch hat das Recht auf Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit zu friedlichen Zwecken. 



 
 

 

(2) Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung 
anzugehören. 
Art. 21 (1) Jeder Mensch hat das Recht, an der Leitung der 
öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder 
durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen. 
(2) Jeder Mensch hat unter gleichen Bedingungen das Recht auf 
Zulassung zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande. 
(3) Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität 
der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muss durch periodische und 
unverfälschte Wahlen mit allgemeinem und gleichem Wahlrecht 
bei geheimer Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien 
Wahlverfahren zum Ausdruck kommen. 
Art. 22 Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft Recht auf 
soziale Sicherheit, er hat Anspruch darauf, durch innerstaatliche 
Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit unter 
Berücksichtigung der Organisation und der Hilfsmittel jedes 
Staates in den Genuss der für seine Würde und die freie 
Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen. 
Art. 23 (1) Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie 
Berufswahl, auf angemessene und befriedigende 
Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. 
(2) Alle Menschen haben ohne jede unterschiedliche Behandlung 
das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 
(3) Jeder Mensch, der arbeitet, hat das Recht auf angemessene 
und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine 
der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert und die, 
wenn nötig, durch andere soziale Schutzmaßnahmen zu ergänzen 
ist. 
(4) Jeder Mensch hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen 
Berufsvereinigungen zu bilden und solchen beizutreten. 
Art. 24 Jeder Mensch hat Anspruch auf Erholung und Freizeit 
sowie auf vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und auf 
periodischen, bezahlten Urlaub. 
Art. 25 (1) Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, 
die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden 
einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher 
Betreuung und der notwendigen Leistungen der sozialen 
Fürsorge, gewährleistet, er hat das Recht auf Sicherheit im Falle 
von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung, Alter 
oder von anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch 
unverschuldete Umstände. 
(2) Mutter und Kind haben Anspruch auf besondere Hilfe und 
Unterstützung. Alle Kinder, eheliche und uneheliche, genießen 
den gleichen sozialen Schutz. 
Art. 26 (1) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Der 
Unterricht muss wenigstens in den Elementar- und Grundschulen 
unentgeltlich sein. Der Elementarunterricht ist obligatorisch. 
Fachlicher und beruflicher Unterricht soll allgemein zugänglich 
sein, die höheren Studien sollen allen nach Maßgabe ihrer 
Fähigkeiten und Leistungen in gleicher Weise offenstehen. 
(2) Die Ausbildung soll die volle Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit und die Stärkung der Achtung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten zum Ziele haben. Sie soll Verständnis, 
Duldsamkeit und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen 
rassischen oder religiösen Gruppen fördern und die Tätigkeit der 
Vereinten Nationen zur Aufrechterhaltung des Friedens 
begünstigen. 
(3) In erster Linie haben die Eltern das Recht, die Art der ihren 
Kindern zuteil werdenden Bildung zu bestimmen. 
Art. 27 (1) Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der 
Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich der Künste zu erfreuen und 
am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Wohltaten 
teilzuhaben. 
(2) Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz der moralischen und 
materiellen Interessen, die sich aus jeder wissenschaftlichen, 
literarischen oder künstlerischen Produktion ergeben, deren 
Urheber er ist. 
Art. 28 Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und 
internationale Ordnung, in welcher die in der vorliegenden 
Erklärung angeführten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht 
werden können. 
Art. 29 (1) Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der 
Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entwicklung seiner 
Persönlichkeit möglich ist. 
(2) Jeder Mensch ist in Ausübung seiner Rechte und Freiheiten 
nur den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz 
ausschließlich zu dem Zwecke vorsieht, um die Anerkennung 
und 

Achtung der Rechte und Freiheiten der anderen zu gewährleisten 
und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen 
Ordnung und der allgemeinen Wohlfahrt in einer demokratischen 
Gesellschaft zu genügen. 
(3) Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch 
zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt 
werden. 
Art. 30 Keine Bestimmung der vorliegenden Erklärung darf so 
ausgelegt werden, dass sich daraus für einen Staat, eine Gruppe 
oder eine Person irgendein Recht ergibt, eine Tätigkeit auszuüben 
oder eine Handlung zu setzen, welche auf die Vernichtung der in 
dieser Erklärung angeführten Rechte und Freiheiten abzielen. 

 
Internationaler Pakt über bürgerliche 

und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 
– Auszug – 

Teil III 
Artikel 6 

(1) Jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben. Dieses 
Recht ist gesetzlich zu schützen. Niemand darf willkürlich seines 
Lebens beraubt werden. 
(2) In Staaten, in denen die Todesstrafe nicht abgeschafft worden 
ist, darf ein Todesurteil nur für schwerste Verbrechen auf Grund 
von Gesetzen verhängt werden, die zur Zeit der Begehung der Tat 
in Kraft waren und die den Bestimmungen dieses Paktes und der 
Konvention über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes nicht widersprechen. Diese Strafe darf nur auf 
Grund eines von einem zuständigen Gericht erlassenen 
rechtskräftigen Urteils vollstreckt werden. 
(3) Erfüllt die Tötung den Tatbestand des Völkermordes, so 
ermächtigt dieser Artikel die Vertragsstaaten nicht, sich in 
irgendeiner Weise einer Verpflichtung zu entziehen, die sie nach 
den Bestimmungen der Konvention über die Verhütung und 
Bestrafung des Völkermordes übernommen haben. 
(4) Jeder zum Tode Verurteilte hat das Recht, um Begnadigung 
oder Umwandlung der Strafe zu bitten. Amnestie, Begnadigung 
oder Umwandlung der Todesstrafe kann in allen Fällen gewährt 
werden. 
(5) Die Todesstrafe darf für strafbare Handlungen, die von 
Jugendlichen unter 18 Jahren begangen worden sind, nicht 
verhängt und an schwangeren Frauen nicht vollstreckt werden. 
(6) Keine Bestimmung dieses Artikels darf herangezogen 
werden, um die Abschaffung der Todesstrafe durch einen 
Vertragsstaat zu verzögern oder zu verhindern. 

Artikel 7 
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. 
Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung 
medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden. 

Artikel 8 
(1) Niemand darf in Sklaverei gehalten werden; Sklaverei und 
Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten. 
(2) Niemand darf in Leibeigenschaft gehalten werden.  
(3) 

a) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder 
Pflichtarbeit zu verrichten, 

b) Buchstabe a ist nicht so auszulegen, dass er in Staaten, in 
denen bestimmte Straftaten mit einem mit Zwangsarbeit 
verbundenen Freiheitsentzug geahndet werden können, die 
Leistung von Zwangsarbeit auf Grund einer Verurteilung 
durch ein zuständiges Gericht ausschließt; 

c) als „Zwangs- oder Pflichtarbeit“ im Sinne dieses Absatzes 
gilt nicht 
i) jede nicht unter Buchstabe b genannte Arbeit oder 

Dienstleistung, die normalerweise von einer Person 
verlangt wird, der auf Grund einer rechtmäßigen 
Gerichtsentscheidung die Freiheit entzogen oder die aus 
einem solchen Freiheitsentzug bedingt entlassen worden 
ist; 

ii) jede Dienstleistung militärischer Art sowie in Staaten, in 
denen die Wehrdienstverweigerung aus 
Gewissensgründen anerkannt wird, jede für 
Wehrdienstverweigerer gesetzlich vorgeschriebene 
nationale Dienstleistung; 



 
 

 

iii) jede Dienstleistung im Falle von Notständen oder 
Katastrophen, die das Leben oder das Wohl der 
Gemeinschaft bedrohen; 

iv) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den normalen 
Bürgerpflichten gehört. 

 
Artikel 9 

(1) Jedermann hat ein Recht auf persönliche Freiheit und 
Sicherheit. Niemand darf willkürlich festgenommen oder in Haft 
gehalten werden. Niemand darf seine Freiheit entzogen werden, 
es sei denn aus gesetzlich bestimmten Gründen und unter 
Beachtung des im Gesetz vorgeschriebenen Verfahrens. 
(2) Jeder Festgenommene ist bei seiner Festnahme über die 
Gründe der Festnahme zu unterrichten und die gegen ihn 
erhobenen Beschuldigungen sind ihm unverzüglich mitzuteilen. 
(3) Jeder, der unter dem Vorwurf einer strafbaren Handlung 
festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird, muss 
unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur 
Ausübung richterlicher Funktionen ermächtigten Amtsperson 
vorgeführt werden und hat Anspruch auf ein Gerichtsverfahren 
innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung aus der Haft. Es 
darf nicht die allgemeine Regel sein, dass Personen, die eine 
gerichtliche Aburteilung erwarten, in Haft gehalten werden, doch 
kann die Freilassung davon abhängig gemacht werden, dass für 
das Erscheinen zur Hauptverhandlung oder zu jeder anderen 
Verfahrenshandlung und gegebenenfalls zur Vollstreckung des 
Urteils Sicherheit geleistet wird. 
(4) Jeder, dem seine Freiheit durch Festnahme oder Haft 
entzogen ist, hat das Recht, ein Verfahren vor einem Gericht zu 
beantragen, damit dieses unverzüglich über die Rechtmäßigkeit 
der Freiheitsentziehung entscheiden und seine Entlassung 
anordnen kann, falls die Freiheitsentziehung nicht rechtmäßig ist. 
(5) Jeder, der unrechtmäßig festgenommen oder in Haft gehalten 
worden ist, hat einen Anspruch auf Entschädigung. 

 
Artikel 10 

(1) Jeder, dem seine Freiheit entzogen ist, muss menschlich und 
mit Achtung vor der dem Menschen innewohnenden Würde 
behandelt werden. 
(2) 

a) Beschuldigte sind, abgesehen von außergewöhnlichen 
Umständen, von Verurteilten getrennt unterzubringen und so 
zu behandeln, wie es ihrer Stellung als Nichtverurteilte 
entspricht; 

b) jugendliche Beschuldigte sind von Erwachsenen zu trennen, 
und es hat so schnell wie möglich ein Urteil zu ergehen. 

(3) Der Strafvollzug schließt eine Behandlung der Gefangenen 
ein, die vornehmlich auf ihre Besserung und gesellschaftliche 
Wiedereingliederung hinzielt. Jugendliche Straffällige sind von 
Erwachsenen zu trennen und ihrem Alter und ihrer Rechtsstellung 
entsprechend zu behandeln. 

 
Artikel 11 

Niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er 
nicht in der Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. 

 
Artikel 12 

(1) Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines 
Staates aufhält, hat das Recht, sich dort frei zu bewegen und 
seinen Wohnsitz frei zu wählen. 
(2) Jedermann steht es frei, jedes Land einschließlich seines 
eigenen zu verlassen. 
(3) Die oben erwähnten Rechte dürfen nur eingeschränkt werden, 
wenn dies gesetzlich vorgesehen und zum Schutz der nationalen 
Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der 
Volksgesundheit, der öffentlichen Sittlichkeit oder der Rechte 
und Freiheiten anderer notwendig ist und die Einschränkungen 
mit den übrigen in diesem Pakt anerkannten Rechten vereinbar 
sind. 
(4) Niemand darf willkürlich das Recht entzogen werden, in sein 
eigenes Land einzureisen. 

 
Artikel 13 

Ein Ausländer, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Ver- 
tragsstaates aufhält, kann aus diesem nur auf Grund einer recht- 

mäßig ergangenen Entscheidung ausgewiesen werden, und es ist 
ihm, sofern nicht zwingende Gründe der nationalen Sicherheit 
entgegenstehen, Gelegenheit zu geben, die gegen seine 
Ausweisung sprechenden Gründe vorzubringen und diese 
Entscheidung durch die zuständige Behörde oder durch eine oder 
mehrere von dieser Behörde besonders bestimmte Personen 
nachprüfen und sich dabei vertreten zu lassen. 

 
Artikel 14 

(1) Alle Menschen sind vor Gericht gleich. Jedermann hat 
Anspruch darauf, dass über eine gegen ihn erhobene 
strafrechtliche Anklage oder seine zivilrechtlichen Ansprüche und 
Verpflichtungen durch ein zuständiges, unabhängiges, 
unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht in billiger 
Weise und öffentlich verhandelt wird. Aus Gründen der 
Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung (ordre public) oder der 
nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft oder 
wenn es im Interesse des Privatlebens der Parteien erforderlich ist 
oder soweit dies nach Auffassung des Gerichtes unbedingt 
erforderlich ist – unter besonderen Umständen, in denen die 
Öffentlichkeit des Verfahrens die Interessen der Gerechtigkeit 
beeinträchtigen würde, können Presse und Öffentlichkeit während 
der ganzen oder eines Teils der Verhandlung ausgeschlossen wer- 
den, jedes Urteil in einer Straf- oder Zivilsache ist jedoch 
öffentlich zu verkünden, sofern nicht die Interessen  Jugendlicher 
dem entgegenstehen oder das Verfahren Ehestreitigkeiten oder 
die Vormundschaft über Kinder betrifft. 
(2) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat 
Anspruch darauf, bis zu dem im gesetzlichen Verfahren 
erbrachten Nachweis seiner Schuld als unschuldig zu gelten. 
(3) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat in 
gleicher Weise im Verfahren Anspruch auf folgende Mindest- 
garantien: 

a) Er ist unverzüglich und im Einzelnen in einer ihm 
verständlichen Sprache über Art und Grund der gegen ihn 
erhobenen Anklage zu unterrichten; 

b) er muss hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung 
seiner Verteidigung und zum Verkehr mit einem Verteidiger 
seiner Wahl haben; 

c) es muss ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil gegen 
ihn ergehen, 

d) er hat das Recht, bei der Verhandlung anwesend zu sein und 
sich selbst zu verteidigen oder durch einen Verteidiger seiner 
Wahl verteidigen zu lassen, falls er keinen Verteidiger hat, ist 
er über das Recht, einen Verteidiger in Anspruch zu nehmen, 
zu unterrichten; fehlen ihm die Mittel zur Bezahlung eines 
Verteidigers, so ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich zu 
bestellen, wenn dies im Interesse der Rechtspflege 
erforderlich ist, 

e) er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen 
lassen und das Erscheinen und die Vernehmung der 
Entlastungszeugen unter den für die Belastungszeugen 
geltenden Bedingungen erwirken; 

f) er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers 
verlangen, wenn er die Verhandlungssprache des Gerichts 
nicht versteht oder spricht; 

g) er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge 
auszusagen oder sich schuldig zu bekennen. 

(4) Gegen Jugendliche ist das Verfahren in einer Weise zu 
führen, die ihrem Alter entspricht und ihre Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft fördert. 
(5) Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung verurteilt worden 
ist, hat das Recht, das Urteil entsprechend dem Gesetz durch ein 
höheres Gericht nachprüfen zu lassen. 
(6) Ist jemand wegen einer strafbaren Handlung rechtskräftig 
verurteilt und ist das Urteil später aufgehoben oder der Verurteilte 
begnadigt worden, weil eine neue oder eine neu bekannt- 
gewordene Tatsache schlüssig beweist, dass ein Fehlurteil vor- 
lag, so ist derjenige, der auf Grund eines solchen Urteils eine 
Strafe verbüßt hat, entsprechend dem Gesetz zu entschädigen, 
sofern nicht nachgewiesen wird, dass das nicht rechtzeitige 
Bekanntwerden der betreffenden Tatsache ganz oder teilweise 
ihm zuzuschreiben ist. 
(7) Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung, wegen der 
er bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht des 
jeweiligen Landes rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen 
worden ist, erneut verfolgt oder bestraft werden. 



 
 

 

Artikel 15 
(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung 
verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach inländischem 
oder nach internationalem Recht nicht strafbar war.  Ebenso darf 
keine schwerere Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung der 
strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt werden. Wird 
nach Begehung einer strafbaren Handlung durch Gesetz eine 
mildere Strafe eingeführt, so ist das mildere Gesetz anzuwenden. 
(2) Dieser Artikel schließt die Verurteilung oder Bestrafung einer 
Person wegen einer Handlung oder Unterlassung nicht aus, die im 
Zeitpunkt ihrer Begehung nach den von der Völkergemeinschaft 
anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen strafbar war. 

 
Artikel 16 

Jedermann hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu 
werden. 

Artikel 17 
(1) Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in 
sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen 
Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner 
Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. 
(2) Jedermann hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche 
Eingriffe oder Beeinträchtigungen. 

Artikel 18 
(1) Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, eine Religion 
oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder 
anzunehmen, und die Freiheit, seine Religion oder 
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, 
öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Beachtung religiöser 
Bräuche, Ausübung und Unterricht zu bekunden. 
(2) Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der seine 
Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung seiner Wahl zu 
haben oder anzunehmen, beeinträchtigen würde. 
(3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu 
bekunden, darf nur den gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen 
unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, 
Ordnung, Gesundheit Sittlichkeit oder der Grundrechte und -
freiheiten anderer erforderlich sind. 
(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern 
und gegebenenfalls des Vormunds oder Pflegers zu achten, die 
religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in 
Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen 
sicherzustellen. 

 
Artikel 19 

(1) Jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit. 
(2) Jedermann hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses 
Recht schließt die Freiheit ein, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen 
Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder 
Druck, durch Kunstwerke oder andere Mittel eigener Wahl sich 
zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben. 
(3) Die Ausübung der in Absatz 2 vorgesehenen Rechte ist mit 
besonderen Pflichten und einer besonderen Verantwortung 
verbunden. Sie kann daher bestimmten, gesetzlich vorgesehenen 
Einschränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind 

a) für die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer; 
b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen 

Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit oder der 
öffentlichen Sittlichkeit. 

Artikel 20 
(1) Jede Kriegspropaganda wird durch Gesetz verboten. 
(2) Jedes Eintreten für nationalen, rassischen oder religiösen 
Hass, durch das zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt 
aufgestachelt wird, wird durch Gesetz verboten. 

Artikel 21 
Das Recht, sich friedlich zu versammeln, wird anerkannt. Die 
Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich 
vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die in einer 
demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen oder der 
öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), 
zum Schutz der Volksgesundheit, der öffentlichen Sittlichkeit 
oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig 
sind. 

Artikel 22 
(1) Jedermann hat das Recht, sich frei mit anderen zusammen- 
zuschließen sowie zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften 
zu bilden und ihnen beizutreten. 
(2) Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen als den 
gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, 
die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der 
nationalen oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen 
Ordnung (ordre public), zum Schutz der Volksgesundheit, der 
öffentlichen Sittlichkeit oder zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer notwendig sind. Dieser Artikel steht 
gesetzlichen Einschränkungen der Ausübung dieses Rechts für 
Angehörige der Streitkräfte oder der Polizei nicht entgegen. 
(3) Keine Bestimmung dieses Artikels ermächtigt die Vertrags- 
staaten des Übereinkommens der Internationalen 
Arbeitsorganisation von 1948 über die Vereinigungsfreiheit und 
den Schutz des Vereinigungsrechts, gesetzgeberische 
Maßnahmen zu treffen oder Gesetze so anzuwenden, dass die 
Garantien des obengenannten Übereinkommens beeinträchtigt 
werden. 

 
Artikel 23 

(1) Die Familie ist die natürliche Kernzelle der Gesellschaft und 
hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat. 
(2) Das Recht von Mann und Frau, im heiratsfähigen Alter eine 
Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen, wird anerkannt. 
(3) Eine Ehe darf nur im freien und vollen Einverständnis der 
künftigen Ehegatten geschlossen werden. 
(4) Die Vertragsstaaten werden durch geeignete Maßnahmen 
sicherstellen, dass die Ehegatten gleiche Rechte und Pflichten bei 
der Eheschließung, während der Ehe und bei Auflösung der Ehe 
haben. Für den nötigen Schutz der Kinder im Falle einer 
Auflösung der Ehe ist Sorge zu tragen. 

 
Artikel 24 

(1) Jedes Kind hat ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, 
der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der 
nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens oder der 
Geburt das Recht auf diejenigen Schutzmaßnahmen durch seine 
Familie, die Gesellschaft und den Staat, die seine Rechtsstellung 
als Minderjähriger erfordert. 
(2) Jedes Kind muss unverzüglich nach seiner Geburt in ein 
Register eingetragen werden und einen Namen erhalten. 
(3) Jedes Kind hat das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu 
erwerben. 

 
Artikel 25 

Jeder Staatsbürger hat das Recht und die Möglichkeit, ohne 
Unterschied nach den in Artikel 2 genannten Merkmalen und 
ohne unangemessene Einschränkungen 

a) an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten 
unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen; 

b) bei echten, wiederkehrenden, allgemeinen, gleichen und 
geheimen Wahlen, bei denen die freie Äußerung des 
Wählerwillens gewährleistet ist, zu wählen und gewählt zu 
werden; 

c) unter allgemeinen Gesichtspunkten der Gleichheit zu 
öffentlichen Ämtern seines Landes Zugang zu haben. 

 
Artikel 26 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne 
Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. 
In dieser Hinsicht hat das Gesetz jede Diskriminierung zu 
verbieten und allen Menschen gegen jede Diskriminierung, wie 
insbesondere wegen der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, 
der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des 
Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status, gleichen und 
wirksamen Schutz zu gewährleisten. 

 
Artikel 27 

In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen 
Minderheiten darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das 
Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen 
ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene 
Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen 
Sprache zu bedienen. 
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